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(57) Zusammenfassung: Eine Luftfiltervorrichtung für ein
Kraftfahrzeug weist ein in einem Filtergehäuse aufgenom-
menes Filterelement auf, das zumindest abschnittsweise
von einem umgreifenden Rahmenteil eingefasst ist. Am Fil-
tergehäuse ist ein Abstützwulst gehalten, der über die unmit-
telbar benachbarte Filtergehäusewandung übersteht, wobei
sich ein rahmenseitiges Dichtungselement an dem gehäus-
eseitigen Abstützwulst abstützt.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Luftfilter-
vorrichtung, insbesondere für ein Kraftfahrzeug nach
dem Oberbegriff des Anspruches 1.

Stand der Technik

[0002] Aus der DE 10 2011 011 595 A1 ist eine
Luftfiltervorrichtung für ein Kraftfahrzeug bekannt, die
ein in ein Filtergehäuse einsetzbares Filterelement
aufweist, welches an seiner Anström-Stirnseite mit
einem Rahmenteil verbunden ist. Das Rahmenteil
überragt die Mantelfläche des Filterelementes in seit-
licher Richtung und dient zur Abstützung am stirn-
seitigen Rand des Filtergehäuses. Das Rahmenteil
wird von einem aufgesetzten Deckel, der über Spann-
klammern mit dem Filtergehäuse zu verbinden ist,
gegen das Filtergehäuse gedrückt. Die Luftzufuhr er-
folgt über den Deckel, der als zweiteiliger Zyklonab-
scheider ausgebildet ist.

[0003] Aus der US 6,117,202 ist eine Luftfiltervor-
richtung für Reinräume bekannt, die ein faltenförmi-
ges Filterelement mit einem seitlichen Rahmenteil
aufweist, das im Bereich einer Stirnseite U-förmig
ausgebildet ist und ein Dichtungselement aufnimmt.
In die U-förmige Aufnahme mit dem darin angeord-
neten Dichtungselement ragt ein Vorsprung eines Fil-
tergehäuses ein, in welches das Filterelement einge-
setzt wird.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
mit einfachen konstruktiven Maßnahmen eine dich-
te und dauerhafte Verbindung zwischen einem Luft-
filterelement und einem aufnehmenden Filtergehäu-
se zu schaffen. Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß
mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst. Die Un-
teransprüche geben zweckmäßige Weiterbildungen
an.

[0005] Die erfindungsgemäße Luftfiltervorrichtung
wird beispielsweise in Kraftfahrzeugen eingesetzt,
um die der Brennkraftmaschine zuzuführende Ver-
brennungsluft einer Filtration zu unterziehen. In Be-
tracht kommt sowohl eine Anwendung bei Lastkraft-
wagen als auch bei Personenkraftwagen.

[0006] Die Luftfiltervorrichtung weist ein Filtergehäu-
se und ein in das Filtergehäuse einsetzbares Filter-
element auf, das teilweise oder vollständig von einem
umgreifenden Rahmenteil eingefasst ist. Das Rah-
menteil befindet sich vorzugsweise an einer Stirn-
seite des Filterelementes, insbesondere an der An-
ström-Stirnseite.

[0007] Am Rahmenteil ist ein Dichtungselement an-
geordnet, dem am Filtergehäuse ein Abstützwulst zu-
geordnet ist. Das Dichtungselement liegt dichtend an
dem gehäuseseitigen Abstützwulst an, so dass ei-
ne strömungsdichte Verbindung zwischen dem filter-
elementseitigen Dichtungselement und dem gehäus-
eseitigen Abstützwulst gegeben ist und Fehlluftströ-
me vermieden werden. Der Abstützwulst steht hier-
bei über die unmittelbar benachbarten Abschnitte der
Filtergehäusewandung, an der der Abstützwulst an-
geordnet ist, über, so dass sich der Abstützwulst in
das Material des Dichtungselementes eindrückt. Dies
hat den Vorteil, dass die Gefahr eines Abscherens
des Dichtungselementes bei einer Relativbewegung
zwischen Filterelement bzw. Rahmenteil und Filter-
gehäuse reduziert ist. Es kann außerdem vermieden
werden, dass ein Teil des Dichtungselementes zwi-
schen dem Filtergehäuse und dem Rahmenteil ein-
geklemmt wird, was zu einer Verringerung der Dich-
tungswirkung und ggf. einer Zerstörung des Dich-
tungselementes führen kann.

[0008] Gemäß einer vorteilhaften Ausführung weist
der Abstützwulst zumindest in dem in das Dichtungs-
element einragenden Abschnitt eine geringere Breite
auf als das Dichtungselement, so dass der Abstütz-
wulst bei mittiger Beaufschlagung des Dichtungsele-
mentes einen seitlichen Abstand zu den Rahmenteil-
wandabschnitten aufweist, welche das Dichtungsele-
ment einfassen. Es erfolgt somit nur eine Dichtabstüt-
zung zwischen dem Dichtungselement und dem Ab-
stützwulst.

[0009] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rung ist das Dichtungselement in einem umlaufen-
den, nach außen offenen Aufnahmeraum am Rah-
menteil aufgenommen. Das Rahmenteil weist zwei
beabstandete, den Aufnahmeraum seitlich begren-
zende Schenkel auf, die vorzugsweise einteilig mit
dem Rahmenteil ausgebildet sind. Der Aufnahme-
raum bildet am Rahmenteil eine umlaufende Nut,
in die das vorzugsweise einteilig und durchgehend
ausgebildete Dichtungselement eingesetzt ist. Vor-
teilhafterweise überragt das Dichtungselement in sei-
nem unbelasteten Zustand die Stirnseiten der seitlich
begrenzenden Schenkel des Aufnahmeraums nicht.
Gemeinsam mit dem überstehenden Abstützwulst
führt dies in der Dichtposition dazu, dass der Ab-
stützwulst in das Dichtmaterial einragt und zugleich
die Stirnseite des Dichtungselementes sich maximal
bis zu den Stirnseiten der begrenzenden Schenkel
des Aufnahmeraums erstreckt. Hierdurch ist über den
einragenden Abschnitt des Abstützwulstes im Dich-
tungselement sowohl eine Abstützung und Abdich-
tung entlang der Verbindungslinie von Dichtungsele-
ment und Abstützwulst als auch in Querrichtung hier-
zu gegeben.

[0010] Der Abstützwulst ist fest an der Wandung des
Filtergehäuses angeordnet. Es kommt sowohl eine
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einteilige Ausführung in Betracht, bei der der Abstüt-
zwulst einen überstehenden Abschnitt an der Wan-
dung des Filtergehäuses bildet, als auch eine zwei-
teilige Ausführung, bei der der Abstützwulst als ein
separates Bauteil ausgebildet ist, das aber fest mit
der Wandung des Filtergehäuses verbunden ist.

[0011] Der Abstützwulst weist beispielsweise eine
Pilzform auf, wobei der Pilzhut auf der dem Dich-
tungselement abgewandten Seite liegt und der Pilz-
stiel in Kontakt mit dem Dichtungselement tritt. Vor-
teilhafterweise ist der Abstützwulst auf der dem Dich-
tungselement zugewandten Seite abgerundet aus-
gebildet, beispielsweise teilkreisförmig, wodurch die
Gefahr eines Einschneidens in das Material des Dich-
tungselementes reduziert ist. Die abgerundete Stirn-
seite unterstützt vielmehr ein Zusammendrücken des
Dichtungselementes.

[0012] Der Abstützwulst ist, gemäß einer weiteren
vorteilhaften Ausführung, umlaufend am Filtergehäu-
se ausgebildet, ebenso das Dichtungselement, wel-
ches am Rahmenteil angeordnet ist. Dadurch wird ei-
ne allseitige Abdichtung zwischen dem Filterelement
und dem aufnehmenden Filtergehäuse erreicht.

[0013] Gemäß einer weiteren zweckmäßigen Aus-
führung bildet das umlaufende Rahmenteil eine Auf-
nahme für einen Luftkanal, der Teil des Luftströ-
mungswegs durch die Luftfiltervorrichtung ist. Das
Rahmenteil nimmt den Luftkanal auf und verbindet
diesen mit dem Filterelement. Der Luftkanal dient vor-
zugsweise für die Zufuhr von Rohluft zur Roh- bzw.
Anströmseite des Filterelementes; möglich ist aber
auch eine Anordnung des Luftkanals an der Rein-
bzw. Abströmseite des Filterelementes und dement-
sprechend eine Ausführung als Reinluftkanal.

[0014] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rung ist das Rahmenteil im montierten Zustand zu-
mindest teilweise an der Außenseite des Filtergehäu-
ses angeordnet. Dies ermöglicht es, dass der Luftka-
nal unmittelbar mit dem Rahmenteil verbunden wer-
den kann. Außerdem kann der außen liegende Ab-
schnitt des Rahmenteils zur Verbindung mit dem Fil-
tergehäuse herangezogen werden. Dem Rahmenteil
kommt somit eine doppelte Funktion zu: zum einen
die Verbindung des Filterelementes mit dem Filterge-
häuse und zum anderen die Verbindung des Luftka-
nals mit dem Filterelement. Eine zusätzliche Befesti-
gungseinrichtung für die Befestigung des Luftkanals
am Filtergehäuse ist nicht erforderlich.

[0015] Das Rahmenteil kann mit dem Filterelement
verklebt sein. Das Verkleben erfolgt mithilfe eines
Flüssigklebers, der im nicht-abgebundenen Zustand
in einen Klebstoffaufnahmeraum eingefüllt wird, wel-
cher zwischen dem Rahmenteil und dem Filterele-
ment liegt. Um zu verhindern, dass der Flüssigkleber
vor dem Aushärten entlang der Außenseite des Fil-

terelementes entlang strömt, befindet sich zwischen
dem Rahmenteil und dem Filterelement vorteilhaf-
terweise eine Dichtlippe, die den Klebstoffaufnah-
meraum zwischen Rahmenteil und Filterelement be-
grenzt. Die Dichtlippe verhindert ein unkontrolliertes
Abströmen des Flüssigklebers während des Verbin-
dungsprozesses zwischen Rahmenteil und Filterele-
ment. Die Dichtlippe kann auch nach dem Fertigstel-
len der Verbindung am Filterelement bzw. am Rah-
menteil verbleiben und gemeinsam mit diesen Bau-
teilen in das Filtergehäuse eingesetzt werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0016] Weitere Vorteile und zweckmäßige Ausfüh-
rungen sind den weiteren Ansprüchen, der Figuren-
beschreibung und den Zeichnungen zu entnehmen.
Es zeigen:

[0017] Fig. 1 in perspektivischer Ansicht eine Luft-
filtervorrichtung für ein Kraftfahrzeug, mit einem Fil-
tergehäuse und einem an der Stirnseite eingesetzten
Filterelement, das von einem umlaufenden Rahmen-
teil eingefasst ist, über das das Filterelement am Fil-
tergehäuse gehalten ist,

[0018] Fig. 2 ein quaderförmiges Filterelement mit
stirnseitigem Rahmenteil,

[0019] Fig. 3 eine Fig. 1 entsprechende Darstellung,
jedoch mit einem in das Rahmenteil des Filterelemen-
tes eingesetzten Luftkanal,

[0020] Fig. 4 einen Schnitt längs durch die Luftfilter-
vorrichtung gemäß Fig. 3,

[0021] Fig. 5 eine stirnseitige Ansicht der Luftfilter-
vorrichtung im Bereich der Anströmseite des Filter-
elementes,

[0022] Fig. 6 einen Schnitt vertikal durch die Luftfil-
tervorrichtung,

[0023] Fig. 7 das Detail VII aus Fig. 4 in vergrößerter
Darstellung, mit einem Dichtungselement am Rah-
menteil, dem ein gehäuseseitiger Abstützwulst zuge-
ordnet ist, sowie mit einer Dichtlippe, die einen Kleb-
stoffaufnahmeraum zwischen Rahmenteil und Filter-
element begrenzt,

[0024] Fig. 8 das Detail VIII aus Fig. 6 in vergrößer-
ter Darstellung, mit dem rahmenseitigen Dichtungs-
element und dem gehäuseseitigen Abstützwulst,

[0025] Fig. 9 das Detail IX aus Fig. 3, mit einer
Spannklammer zur Sicherung des Rahmenteils am
Filtergehäuse,
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[0026] Fig. 10 das Detail X aus Fig. 3, mit einer Dar-
stellung der formschlüssigen Verbindung des Luftka-
nals am Rahmenteil.

[0027] In den Figuren sind gleiche Bauteile mit glei-
chen Bezugszeichen versehen.

Ausführungsformen der Erfindung

[0028] In den Figuren ist eine Luftfiltervorrichtung
1 für ein Kraftfahrzeug, beispielsweise für einen
Lastkraftwagen dargestellt, die zur Filtration der der
Brennkraftmaschine zuzuführenden Verbrennungs-
luft eingesetzt wird. Die Luftfiltervorrichtung 1 weist in
einem Filtergehäuse 2 ein Filterelement 3 auf, das im
Bereich seiner stirnseitigen Anströmseite von einem
umlaufenden Rahmenteil 4 eingefasst ist. Das Filter-
element 3 ist beispielhaft als faltenförmiger Filterbalg
ausgeführt.

[0029] Das Rahmenteil 4 befindet sich unmittelbar
benachbart zu der Anström- bzw. Rohseite 5 des Fil-
terelementes 3, dem gemäß Pfeil 6 die zu reinigen-
de Luft zugeführt wird. Nach der Filtration tritt die ge-
reinigte Luft über die Rein- bzw. Abströmseite des
Filterelements aus und verlässt über einen Abström-
stutzen 9 gemäß Pfeil 7 das Filtergehäuse 2. Das
Filterelement 3 ist über Spannklammern 8, welche
das Rahmenteil 4 mit dem Filtergehäuse 2 verbinden,
am Filtergehäuse 2 gesichert. Im montierten Zustand
übergreift das Rahmenteil 4 die Stirnkante des Filter-
gehäuses und erstreckt sich bis zu der außen liegen-
den Mantelfläche des Filtergehäuses in dem der Ein-
setzöffnung für das Filterelement benachbarten Be-
reich.

[0030] Wie der Einzeldarstellung gemäß Fig. 2 zu
entnehmen, ist das Filterelement 3 quaderförmig aus-
gebildet und besitzt einen rechteckförmigen Quer-
schnitt. Dementsprechend sind auch die Anströmsei-
te 5 des Filterelementes 3 sowie das Rahmenteil 4
rechteckförmig ausgebildet. Das Rahmenteil 4 steht
über die Außenseiten des Filterelementes 3 über, wo-
bei die Stirnseite des Rahmenteils am überstehen-
den Abschnitt auf der der Anströmseite 5 abgewand-
ten Seite eine Abstützfläche bildet, die im montierten
Zustand an der offenen Stirnseite des Filtergehäuses
aufliegt. Diese Abstützfläche am Rahmenteil 4 ist mit
Bezugszeichen 10 gekennzeichnet.

[0031] Im montierten Zustand liegt das Rahmenteil 4
zumindest im Wesentlichen außerhalb des Filterge-
häuses 2 (Fig. 1, Fig. 3 und Fig. 4) und wird über die
Spannklammern 8 mit dem Filtergehäuse 2 verbun-
den. Das Rahmenteil 4 bildet im Bereich der Anström-
seite des Filterelementes 3 eine Aufnahme für einen
Luftkanal 11 (Fig. 3, Fig. 4), über den Rohluft ge-
mäß Pfeil 6 der Luftfiltervorrichtung 1 zugeführt wird.
Der Luftkanal 11 wird in die Aufnahme im Rahmenteil
4 eingesteckt und mithilfe einer Formschlussverbin-

dung 12 formschlüssig mit dem Rahmenteil 4 verbun-
den. Die Formschlussverbindung 12, die in Fig. 10 im
Detail dargestellt ist, umfasst Ausnehmungen 13 im
Rahmenteil 4 sowie elastisch federnde Rastnasen 14
an der der Stirnseite zugewandten Außenseite des
Luftkanals 11. Die Rastnasen 14 können in Radial-
richtung elastisch nach innen gedrückt werden, so
dass ein Einführen des Luftkanals 11 bis zum form-
schlüssigen Einrasten der Rastnasen 14 in die Aus-
nehmungen 13 möglich ist. In gleicher Weise kann
die Formschlussverbindung 12 durch radiales Her-
ausdrücken der Rastnasen 14 aus den Ausnehmun-
gen 13 auch wieder gelöst werden. Die Verbindung
zwischen Luftkanal 11 und Rahmenteil 4 erfolgt aus-
schließlich über die Formschlussverbindung 12 und
damit zwischen diesen beiden Bauteilen. Eine Ver-
bindung zwischen dem Luftkanal 11 und dem Filter-
gehäuse 2 ist dagegen nicht vorgesehen. Die Form-
schlussverbindung 12 liegt unmittelbar außerhalb der
stirnseitigen Öffnung im Filtergehäuse 2.

[0032] In den Fig. 7 und Fig. 8 ist eine Dichtungsan-
ordnung zwischen dem Rahmenteil 4 und dem Filter-
gehäuse 2 gezeigt. Die Dichtungsanordnung umfasst
ein Dichtungselement 15, das in einen umlaufenden
Aufnahmeraum 16 am Rahmenteil 4 eingesetzt ist.
Der Aufnahmeraum 16 ist an der dem Filtergehäu-
se 2 zugewandten Stirnseite offen ausgebildet und
wird von zwei zueinander beabstandeten Schenkeln
17 und 18 begrenzt, die einteilig mit dem Rahmenteil
16 ausgebildet sind.

[0033] Am Filtergehäuse 2 befindet sich ein Abstüt-
zwulst 19, der mit dem Dichtungselement 15 zusam-
menwirkt. Der Abstützwulst 19 kann einteilig mit dem
Filtergehäuse 2 oder als separat ausgeführtes Bauteil
ausgebildet sein, welches aus einem anderen Mate-
rial als das Filtergehäuse bestehen kann, jedoch fest
mit dem Filtergehäuse 2 verbunden ist. Der Abstütz-
wulst 19 weist im Querschnitt eine Pilzform auf, wo-
bei ein schmalerer Stiel des Abstützwulstes 19 dem
Dichtungselement 15 zugewandt ist und mit diesem
in Kontakt steht. Der Schenkel des Abstützwulstes 19
weist eine geringere Breite als das Dichtungselement
15 auf und beaufschlagt das Dichtungselement 15
mittig. Diese Ausführung ist hinreichend strömungs-
dicht, außerdem ist die Gefahr eines Abscherens im
Bereich des Dichtungselementes 15 erheblich redu-
ziert. Das Dichtungselement 15 schließt vorteilhafter-
weise mit der Stirnseite der Schenkel 17, 18 ab, so
dass auch bei einer Relativbewegung zwischen dem
Rahmenteil 4 und dem Filtergehäuse 2 kein Absche-
ren im Bereich der Stirnseite des Dichtungselemen-
tes 15 erfolgen kann.

[0034] Der Abstützwulst 19 steht über die unmittel-
bar benachbarten Wandungen des Filtergehäuses 2
über und drückt in das nachgiebige Material des Dich-
tungselementes 15 ein. Die Stirnseite des Stiels des
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Abstützwulstes 19, der in das Dichtungselement 15
einragt, ist abgerundet ausgeführt.

[0035] Des Weiteren ist den Fig. 7 und Fig. 8 in Ver-
bindung mit den Fig. 5 und Fig. 6 zu entnehmen,
dass das Rahmenteil 4 mit dem Filterelement 3 ver-
klebt ist. Die Verklebung erfolgt über einen umlau-
fend angeordneten Klebstoffeintrag 20, der in einen
Klebstoffaufnahmeraum 21 zwischen dem Rahmen-
teil 4 und dem Filterelement 3 eingefüllt ist. Das Ein-
füllen erfolgt während des Herstellungsprozesses im
flüssigen Kleberzustand, der anschließend aushärtet.
Um während des Aushärtevorgangs zu vermeiden,
dass Klebstoff 20 aus dem Klebstoffaufnahmeraum
21 nach unten abströmt, ist an dem im Querschnitt et-
wa dreieckförmigen Klebstoffaufnahmeraum 21 eine
Dichtlippe 22 angeordnet (Fig. 5, Fig. 7). Die Dicht-
lippe 22 ist fest mit dem Rahmenteil 4 verbunden und
bleibt auch im ausgehärteten Zustand des Klebstof-
fes 20 am Rahmenteil 4 angeordnet.

[0036] Der Klebstoffaufnahmeraum 21 ist gegen-
über dem Aufnahmeraum 16 zur Aufnahme des Dich-
tungselementes 15 radial nach innen versetzt ange-
ordnet und gegenüber dem Aufnahmeraum 16 für
das Dichtungselement 15 von dem Schenkel 18 se-
pariert, der zugleich den Klebstoffaufnahmeraum 21
seitlich begrenzt. Am Fuß des Schenkels 18 ist die
Dichtlippe 22 angeordnet, welche sich schräg nach
innen erstreckt und die spitz zulaufende Seite des
Klebstoffaufnahmeraums begrenzt; die freie Stirnsei-
te der Dichtlippe 22 liegt an der äußeren Mantelfläche
des Filterelementes 3 an.

[0037] Die Dichtlippe 22 ist an den beiden ge-
genüberliegenden Längsseiten des rechteckförmi-
gen Rahmenteils 4 angeordnet (Fig. 5). An den
Schmalseiten des Filterelementes 3 befindet sich je-
weils ein Seitenband 23, das fest mit dem Filterele-
ment 3 verbunden ist und das im Bereich der Schmal-
seiten den Klebstoffaufnahmeraum 21 zu seiner spitz
zulaufenden Seite hin begrenzt (Fig. 5, Fig. 6 und
Fig. 8).

[0038] In Fig. 9 ist die Abstützung des Rahmenteils 4
an einer Gegenkontaktfläche am Filtergehäuse 2 so-
wie die Verbindung über die Spannklammer 8 darge-
stellt. Der das Filterelement radial überragende Teil
des Rahmenteils 4 weist die Abstützfläche 10 auf
(siehe auch Fig. 2), welche der Anströmseite abge-
wandt ist und im verbundenen Zustand an der Ge-
genkontaktfläche 24 am Filtergehäuse anliegt. Die
Spannklammer 8 ist schwenkbeweglich an der Au-
ßenfläche des Filtergehäuses 2 gehalten und über-
greift im gespannten Zustand sowohl den gehäuse-
seitigen Abschnitt mit der Gegenkontaktfläche 24 als
auch den Abschnitt des Rahmenteils 4 mit der Ab-
stützfläche 10. Die Spannklammer 8 ist elastisch aus-
geführt, im gespannten Zustand übergreift ein Spann-
abschnitt 8a den Absatz am Rahmenteil 4, an dem

die Abstützfläche 10 angeordnet ist, und drückt hier-
mit das Rahmenteil 4 mit der Abstützfläche 10 gegen
die Gegenkontaktfläche 24 am Filtergehäuse 2.
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Patentansprüche

1.  Luftfiltervorrichtung, insbesondere für ein Kraft-
fahrzeug, insbesondere für einen Lastkraftwagen, mit
einem in einem Filtergehäuse (2) aufgenommenen
Filterelement (3), das zumindest abschnittsweise von
einem umgreifenden Rahmenteil (4) eingefasst ist,
wobei am Rahmenteil (4) ein Dichtungselement (15)
angeordnet ist, das am Filtergehäuse (2) anliegt, da-
durch gekennzeichnet, dass am Filtergehäuse (2)
ein Abstützwulst (19) gehalten ist, der über die unmit-
telbar benachbarte Filtergehäusewandung übersteht,
und sich das rahmenseitige Dichtungselement (15)
an dem gehäuseseitigen Abstützwulst (19) abstützt.

2.  Luftfiltervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der gehäuseseitige Abstütz-
wulst (19) einen pilzförmigen Querschnitt aufweist.

3.    Luftfiltervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Stirnseite des
gehäuseseitigen Abstützwulstes (19) auf der dem
rahmenseitigen Dichtungselement (15) zugewandten
Seite abgerundet ausgebildet ist.

4.  Luftfiltervorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der dem rah-
menseitigen Dichtungselement (15) zugewandte Ab-
schnitt des Abstützwulstes (19) eine geringere Brei-
te aufweist als das rahmenseitige Dichtungselement
(15).

5.  Luftfiltervorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstütz-
wulst (19) einteilig mit der Wandung des Filtergehäu-
ses (2) ausgebildet ist.

6.  Luftfiltervorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstütz-
wulst (19) umlaufend am Filtergehäuse (2) ausgebil-
det ist.

7.    Luftfiltervorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das
Rahmenteil (4) auf der dem Filtergehäuse (2) zuge-
wandten Seite einen umlaufenden, offenen Aufnah-
meraum (16) zur Aufnahme des Dichtungselements
(15) aufweist.

8.  Luftfiltervorrichtung nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass das Dichtungselement (15)
im unbelasteten Zustand die Stirnseiten der seit-
lich begrenzenden Schenkel (17, 18) des Aufnahme-
raums (16) nicht überragt.

9.  Luftfiltervorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das umgrei-
fende Rahmenteil (4) am Filterelement (3) eine Auf-
nahme für einen Luftkanal (11) bildet, wobei das Rah-

menteil (4) zumindest teilweise an der Außenseite
des Filtergehäuses (2) angeordnet ist.

10.    Luftfiltervorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Luft-
kanal (11) in das Rahmenteil (4) einführbar und das
Rahmenteil (4) über seine Außenseite am Filterge-
häuse (2) gehalten ist.

11.  Luftfiltervorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Rah-
menteil (4) mit dem Filterelement (3) verklebt ist und
dass zwischen dem Rahmenteil (4) und dem Filter-
element (3) eine Dichtlippe (22) angeordnet ist, die ei-
nen Klebstoffaufnahmeraum (21) zwischen Rahmen-
teil (4) und Filterelement (3) begrenzt.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen



DE 10 2014 011 535 A1    2015.03.19

8/12

Anhängende Zeichnungen



DE 10 2014 011 535 A1    2015.03.19

9/12



DE 10 2014 011 535 A1    2015.03.19

10/12



DE 10 2014 011 535 A1    2015.03.19

11/12



DE 10 2014 011 535 A1    2015.03.19

12/12


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

